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Jugend-Rundschreiben Nr. 02 - Saison 2019/1020

Liebe Tischtennisfreunde,

weil  es  leider  einige  Vorkommnisse  in  den  Nachwuchsstaffeln  gegeben  hat,  kommt  das  zweite
Rundschreiben früher als geplant heraus.
Insbesondere kampflose Wertungen sind immer unnötig und schade, zwei sind es beim ersten Spieltag gewesen.
Beides Mal sind Spieler eingesetzt worden, die in den betreffenden Mannschaften nicht als Ersatzspieler (NES)
gemeldet waren. - siehe dazu die u.a. Anmerkungen.
Außerdem wurden schon zwei Mannschaften zurück gezogen.

Am  Wochenende  finden  in  etlichen  Kreisen  die  Kreis-Meisterschaften  statt.  Dazu  wünscht  der  Bezirks-
Jugendausschuss allen Teilnehmern den gewünschten und erhofften Erfolg.

1. Nachwuchsersatzspieler/-in (NES + WES)
Jeder Spieler/-in aus einer anderen Altersklasse (Schüler), der in einer Jungenmannschaft als Ersatzspieler/-in zur
Verfügung stehen soll, muss vor dem ersten Einsatz in der betreffenden Mannschaft als Nachwuchsersatzspieler/-in
(NES) beim zuständigen Spielleiter gemeldet werden. Zu jeder Zeit haben die Vereine die Möglichkeit, über ihren
Vereinszugang in click-tt diese Meldung vorzunehmen (natürlich nur im Rahmen der Q-TTR Werte). Nachzulesen
ist dies konkret in der WO unter Punkt H 1.4.3 (S. 66).
Ähnliches gilt für Nachwuchsspieler/-in, die in Erwachsenenmannschaften als Ersatz mitwirken sollen – auch hier ist
die vorherige Meldung vor dem ersten Einsatz an den entsprechenden Kreis-, Bezirks- bzw.Verbandssportwart sowie
den zuständigen Spielleiter Bedingungen für den regelkonformen Einsatz (siehe die ersten beiden Rundschreiben
vom Bezirks-Sportwart Klaus Heimers).

2. Staffelberichte
J18 BL 1 (Jungen-Bezirksliga Gruppe 1)

J18 BL 2 (Jungen-Bezirksliga Gruppe 2)
TuRa Oberdrees: Am 7.09. hat der Verein seine Jungenmannschaft vom Spielbetrieb zurück gezogen. Siehe Schluss
des Rundschreibens.
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J18 BK 1 (Jungen-Bezirksklasse Gruppe 1)
SG Erftstadt II.: Spiel-Nr. 2402: Im Spiel SG Erftstadt – TTG Vogelsang vom 7.09. hat Erftstadt zwei Spieler
eingesetzt, die nicht spielberechtigt waren. Deswegen wurde das Spiel mit 0:2 Punkten, 0:8 Spielen und 0:24 Bällen
gegen Erftstadt gewertet. Siehe Schluss des Rundschreibens.

J18 BK 2 (Jungen-Bezirksklasse Gruppe 2)
TV Lohmar: Spiel-Nr. 2501: Das Spielergebnis des Spiels TV Lohmar – TV Klaswipper vom 7.09. ist zu spät in
click-tt eingegeben worden. Siehe Schluss des Rundschreibens.

TG Mülheim: Spiel-Nr. 2503: Im Spiel TG Mülheim – ESV Troisdorf II. vom 7.09. hat Mülheim einen Spieler
eingesetzt, der nicht spielberechtigt war. Deswegen wurde das Spiel mit 0:2 Punkten, 0:8 Spielen und 0:24 Bällen
gegen Mülheim gewertet. Siehe Schluss des Rundschreibens.

TuS Niederpleis II.: Spiel-Nr. 2509: Zum Spiel TTC Bärbroich II. – TuS Niederpleis II. vom 7.09. ist Niederpleis
zu Dritt angetreten. Da es die unterste Mannschaft ist, entfällt eine Strafe.

J18 BK 3 (Jungen-Bezirksklasse Gruppe 3)
HSG Siebengebirge-Thomasberg II.: Spiel-Nr.: 2604: Zum Spiel HSG Siebengebirge-Thomasberg – SC Fortuna
Bonn II. vom 8.09. ist Siebengebirge nicht angetreten. Siehe Schluss des Rundschreibens.

J15 BL 1 (Schüler-Bezirksliga Gruppe 1)
Burtscheider  TV I.  und  Burtscheider  TV II.: Das  Spiel  beider  Teams  muss  spätestens  bis  Sonntag,  29.09.
ausgetragen sein.

J15 BL 2 (Schüler-Bezirksliga Gruppe 2)
TTG St. Augustin: Am 30.08. hat der Verein seine Schülermannschaft vom Spielbetrieb zurück gezogen. Siehe
Schluss des Rundschreibens.

Folgende Vereine werden mit einer automatischen Strafe gemäß WTTV, WO A, 17.1 belegt:

Grund ‚Automatische Strafe‘ Mannschaft Ordnungsstrafen-Nr. 

Verspätete/Fehlende Ergebniseingabe (10 €) TV Lohmar J192002-2501

Verspätete/Fehlende Spielberichtseingabe (10 €) 

Fehlerhafte Eintragung Spielbericht (10 €) 

Spielen in nichteinheitlichen Trikots (10 €) 

Unvollständiges Antreten (10 €)

Spielen ohne Einsatzberechtigung (10 € je Spieler) SG Erftstadt II. (2x € 10.-)
TG Mülheim

J192002-2402
J192002-2503

Nichteinhalten von Terminen (10 €)

Nichtantreten (35 €) HSG Siebengebirge-Thomasberg 
II.

J192002-2606

Nichtantreten im Wiederholungsfall (60 €) 

Zurückziehen von Mannschaften (40 €) TuRa Oberdrees
TTG St. Augustin

J192002-ZZ
J192002-ZZ

Rechtsmittelbelehrung
Gegen  alle  vorgenannten  Entscheidungen  ist  der  Einspruch  das  zulässige  Rechtsmittel.
In einem ersten Schritt  empfehlen wir aber einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim
Spielleiter  oder  beim Sportwart  des  Bezirks),  etwa  per  E-Mail  oder  telefonisch.  Hierbei  können  der  strittige
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Sachverhalt  und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert,  geklärt  und ein Einspruch ggf. vermieden werden.
Ungeachtet  vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat  dieser Widerspruch jedoch keine
aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen.
Einsprüche sind schriftlich (per Post oder Fax, nicht per E-Mail, siehe § 10 der Rechts- und Verfahrensordnung des
WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1,
§ 9 RuVo) in fünffacher Ausfertigung an den Vorsitzenden des Bezirksspruchausschusses Mittelrhein zu richten:

Stefan Merx, Weierstr. 27, 52349 Düren, Telefon: 02421-207244 (p), e-Mail: stefan.merx@rwth-aachen.de

Vereine  müssen  die  Genehmigung  des  Vereinsvorsitzenden  (ggf.  Hauptverein)  beifügen  (§  10  RuVo).  Für  den
Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo).
Die Bankverbindung lautet:
Sparkasse KölnBonn (IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX).

Rechnungslegung:
Die in diesem Rundschreiben (RS) veröffentlichten automatischen Strafen sind hiermit offiziell bekanntgegeben. Ein
gesonderter Bescheid wird nicht mehr erteilt [Ausnahmen sind nur beim Kassenwart (kassenwart@tt-mittelrhein.de)
- mit Angabe des Vereines, der RS-Nr. sowie der Spiel-Nr. anzufordern].

Zahlungsbedingung:
Vereine, die dem Bezirk  kein SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt  haben, überweisen die automatischen Strafen
bitte bis zum  3.10.2018  unter Angabe des Vereines und der jeweiligen Nummer der automatischen Strafe auf das
Konto des WTTV Bezirk Mittelrhein bei der Sparkasse KölnBonn (IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC:
COLSDE33XXX).

Rückfragen zu den automatischen Strafen:
Bei Fragen zu den ausgesprochenen automatischen Strafen wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Spielleiter
bzw. Spielleiterinnen.

Für Fragen, Anregungen und Kritik stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Jacker
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